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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 19. September 2024 eröffnete der Konkursrichter des Bezirks- gerichtes
Dielsdorf (fortan Vorinstanz) in der Betreibung Nr. 1 (act. 5/4) den Kon- kurs über den
Schuldner (act. 5/11 = act. 3 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 3).

E. 2
Gegen diesen Entscheid erhob der Schuldner mit Eingabe vom 23. Septem- ber 2024
(Datum Poststempel) Beschwerde bei der Kammer und beantragte die Aufhebung des
Konkurses (act. 2). Gleichzeitig erbrachte er den Nachweis, den von der Gläubigerin und
Beschwerdegegnerin (fortan Gläubigerin) in Betreibung gesetzten Betrag am 13. September
2024 an das Betreibungsamt Furttal bezahlt zu haben (act. 4/1).

E. 3
Mit Verfügung vom 24. September 2024 (act. 7) wurde der Schuldner darauf hingewiesen,
dass er seine bisher ungenügend begründete Beschwerde im Sinne der Erwägungen bis zum
Ablauf der Beschwerdefrist ergänzen könne (Dispositiv- Ziffer 1). Gleichzeitig wurde ihm
eine 10-tägige Frist angesetzt, um den Kosten- vorschuss für die Gerichtskosten des
Beschwerdeverfahrens in Höhe von Fr. 750.– zu leisten (Dispositiv-Ziffer 2).

E. 4
Am 1. Oktober 2024 rief der Schuldner telefonisch bei der Kammer an und erkundigte sich,
bis wann er die mit Verfügung vom 24. September 2024 geforder- ten Unterlagen
einreichen müsse. Daraufhin wurde ihm telefonisch mitgeteilt, dass die Beschwerdefrist am
30. September 2024 abgelaufen sei und er die Un- terlagen bis zum besagten Datum hätte
einreichen müssen (act. 8A).

E. 5
Mit Eingabe vom 1. Oktober 2024 ersuchte der Schuldner um Wiederherstel- lung der
Beschwerdefrist und reichte unter anderem die Bestätigung des Konkur- samtes Dielsdorf
vom 30. September 2024 über die Sicherstellung der Kosten des Konkursamtes und des
erstinstanzlichen Konkursgerichtes ein (act. 9 und 10/1).
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E. 6
Am 1. Oktober 2024 ging der Kostenvorschuss für die Gerichtskosten des
Beschwerdeverfahrens fristgerecht ein (act. 11).

E. 7



Mit Verfügung vom 2. Oktober 2024 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende
Wirkung erteilt (act. 12).

E. 8
Am 18. Oktober 2024 holte die Kammer beim Konkursamt Dielsdorf sowie beim
Betreibungsamt Furttal eine telefonische Auskunft ein (act. 15 und 16). An- schliessend
wurde dem Schuldner eine 10-tägige Frist angesetzt, um schriftlich zu den eingeholten
Auskünften Stellung zu nehmen (act. 17).

E. 9
Mit Eingabe vom 19. November 2024 nahm der Schuldner fristgerecht zu den eingeholten
Auskünften Stellung (act. 19).

E. 10
Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1-13). Auf das Einho- len einer
Beschwerdeantwort kann ohne Nachteil der Gläubigerin verzichtet wer- den, zumal die in
Betreibung gesetzte Forderung bereits getilgt ist. Die Sache ist spruchreif. II. 1. Die
Betreibung wurde vorliegend gegen den Schuldner persönlich eingeleitet (vgl. den
Zahlungsbefehl vom 15. Februar 2024 [act. 5/3] und die Konkursandro- hung vom 15. April
2024 [act. 5/4]). Aus dem Handelsregister ergeben sich indes keine Anhaltspunkte dafür,
dass der Schuldner in einer der in Art. 39 Abs. 1 SchKG festgehaltenen Eigenschaften im
Handelsregister eingetragen ist. Dass der Schuldner einzelzeichnungsberechtigter
Gesellschafter und Geschäftsführer der C._____ GmbH ist, ändert daran nichts (vgl. BSK
SchKG I-Acocella, 3. Aufl. 2021, Art. 39 SchKG N 2a u. 25). Mangels eines
Handelsregistereintrags über den Schuldner hätte die Betreibung Nr. 1 auf dem Weg der
Pfändung fortgesetzt werden müssen (vgl. act. 42 SchKG). 2. Wird eine Betreibung auf
dem Weg des Konkurses anstatt auf dem Weg der Pfändung fortgesetzt, so ist die
Konkursandrohung nichtig (vgl. KUKO SchKG-
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Aufl. 2021, Art. 22 SchKG N 7, je mit Hinweis auf BGE 120 III 105). Soll die Nichtigkeit
eines Konkursdekrets festgestellt werden, so sind die allgemeinen Re- geln des
Zivilprozessrechts über die Nichtigkeit gerichtlicher Urteile anwendbar (OGer ZH
PS210050 vom 3. Mai 2021 E. 3.2. m.w.H.). Die Nichtigkeit eines Ge- richtsentscheids ist
von jeder Behörde, ohne Einhaltung einer Frist, von Amtes wegen vorfrageweise zu
beachten, wenn der zu treffende Entscheid davon ab- hängt. Eine Feststellung der
Nichtigkeit eines gerichtlichen Entscheids hauptfra- geweise im Dispositiv – die als solche
Rechtskraft entfaltet und andere Behörden, denen sich diese Frage stellt, formell bindet –
kann indessen nur von der unmittel- bar übergeordneten Instanz getroffen werden, die im
Allgemeinen zur Beurteilung von Rechtsmitteln gegen Entscheide der betroffenen unteren
Instanz zuständig ist. Für eine solche formelle Feststellung der Nichtigkeit eines Entscheids
durch die übergeordnete Rechtsmittelinstanz bedarf es keines formellen Rechtsmittels,
sondern es kann eine solche Feststellung – sofern die zuständige Rechtsmittelbe- hörde im
Rahmen ihrer Amtstätigkeit Kenntnis vom Mangel erhält – ohne Einhal- tung einer Frist
und grundsätzlich auch von Amtes wegen getroffen werden, etwa auf Anzeige eines nicht
betroffenen bzw. nicht zu einem Rechtsmittel legitimierten Dritten (OGer ZH PS210050
vom 3. Mai 2021 E. 3.3.). 3. Das Betreibungsamt Furttal setzte die gegen den Schuldner
eingeleitete Be- treibung auf dem Wege des Konkurses fort, indem es ihm am 15. April
2024 den Konkurs androhte (act. 5/4). Der Schuldner ist – wie bereits dargelegt – jedoch



nicht im Handelsregister eingetragen, womit eine Voraussetzung von Art. 39 SchKG fehlt.
Die Betreibung hätte demnach auf Pfändung fortgesetzt werden müssen, weshalb die
Konkursandrohung vom 15. April 2024 (act. 5/4) nichtig ist. Folglich fehlt es an einer
gültigen Konkursandrohung, die Voraussetzung der Kon- kurseröffnung wäre (Art. 166
Abs. 1 SchKG). Entsprechend ist das vorinstanzliche Konkursdekret aufzuheben (vgl. OGer
ZH PS130157 vom 23. September 2013
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entfaltet, ist der Klarheit halber die Konkurseröffnung (formell) aufzuheben. 4. Bei diesem
Ergebnis ist das Begehren des Schuldners um Wiederherstel- lung der Beschwerdefrist
obsolet geworden, weshalb es wegen Gegenstandslo- sigkeit abzuschreiben ist. III. 1.
Üblicherweise wird der Schuldner auch im Fall der Gutheissung der Be- schwerde gegen
die Konkurseröffnung kostenpflichtig, wenn er es versäumte, die massgeblichen
Konkurshinderungs- bzw. -aufhebungsgründe rechtzeitig vor der ersten Instanz in das
Verfahren einzubringen (vgl. etwa OGer ZH PS160024 vom 24. Februar 2016 E. III./1.).
Das folgt daraus, dass es am Schuldner ist, entspre- chende Umstände vorzubringen (vgl.
Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 SchKG). Der vorliegende Fall verhält sich indes anders. Ist
eine Verfügung im Vollstreckungs- verfahren nach SchKG nichtig (wie hier die
Konkursandrohung), so hätte das an sich bereits das Betreibungsamt korrigieren sollen, und
auch das erstinstanzliche Konkursgericht war wie vorstehend aufgezeigt gehalten, die
Nichtigkeit von Amtes wegen zu berücksichtigen. Für den vorliegenden Entscheid
rechtfertigt es sich demnach, keine Kosten zu erheben und die Kosten der beiden
gerichtlichen In- stanzen und des Konkursamtes auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107
Abs. 2 ZPO). 2. Eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren ist nicht zuzuspre-
chen; dem Schuldner nicht mangels Antrag, der Gläubigerin nicht mangels Um- trieben in
diesem Verfahren.
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